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1. Rechtliche Grundlagen:

@ Richtlinie 2003/59/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
15.07.2003 Uber die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer fur den
Guter- oder Personenkraftverkehr

@ Anderungen im Fuhrerscheingesetz, Giterbeforderungsgesetz 1995, Gelegen-
heitsverkehrs-Gesetz 1996 und Kraftfahrliniengesetz, BGBI. | Nr. 153/2006.

@ Grundqualifikations- und Weiterbildungs—Verordnung, BGBI. 1l Nr. 139/2008

Die Richtlinie 2003/59/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
15.07.2003 Uber die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter
Kraftfahrzeuge fiir den Giiter- oder Personenkraftverkehr und zur Anderung der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und der Richtlinie 91/439/EWG des Rates
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/EWG des Rates, ABl. L 226 vom
10.09.2003, S. 4, zuletzt geandert durch die Richtlinie 2004/66/EG vom 26.04.2004,
ABI. Nr. L 168 vom 01.05.2004, S. 35, war bis 10.September 2006 umzusetzen. Die
Umsetzung erfolgte durch Anderungen im Fihrerscheingesetz, Guterbeférderungs-
gesetz 1995, Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 und Kraftfahrliniengesetz mit BGBI.
I Nr. 153/2006. Weiters wurden die genaue Ausgestaltung und die Wissensgebiete
der Prifung, die Art der Weiterbildung und Ermachtigung der Ausbildungsstatten so-
wie die Details zur Ausstellung des Fahrerqualifizierungsnachweises in der Grund-
qualifikations- und Weiterbildungs—Verordnung, BGBI. Il Nr. 139/2008, geregelt.

2. Hauptinhalte:

@ Grundqualifikation:
Im Guter- und Personenkraftverkehr missen alle Berufskraftfahrer von LKW’s
(nach 9.9.2009) und Bussen (nach 9.9.2008), die nach den genannten Zeit-
punkten einen neuen C/D/E-FuUhrerschein erhalten, eine Prifung absolvieren.

Diese Grundqualifikation besteht aus 3 Teilen:

¢ 90min. praktische Fahrprifung
¢ 4 Std schriftliche Prifung,

¢ kommissionelle mindliche Prufung (3 Prufer) und Erdrterung von
Praxissituationen

Zustandig fur die Organisation und Durchfihrung der Grundqualifikation ist der
Landeshauptmann.

@ Weiterbildung:
Ab Herbst 2008/2009 mussen Berufskraftfahrer (im Guter- und Personenkraft-
verkehr) von LKW’s und Bussen alle 5 Jahre eine 35-stiindige Fortbildung bei
einer ermachtigten Ausbildungsstatte absolvieren. Eine erste Weiterbildung hat



spatestens funf Jahre nach der Grundqualifikation zu erfolgen. Bereits als Len-
ker Beschaftigte haben diese Weiterbildung bis spatestens 10.9.2013 im Per-
sonenkraftverkehr und bis 10.9.2014 im Guterkraftverkehr nachzuweisen.

Ermachtigte Ausbildungsstétte:

Die Weiterbildung durch Ausbildungsstatten darf nur aufgrund einer Erméchti-
gung des Landeshauptmannes durchgefuihrt werden. In der Grundqualifikati-
ons- und Weiterbildungs—Verordnung des Bundesministers fur Verkehr, Innova-
tion und Technologie erfolgte die Festlegung der Voraussetzungen fur die An-
erkennung einer Ausbildungsstétte fur die Weiterbildung und die Erlassung na-
herer Vorschriften Gber die Gegenstande, den Umfang und die Art der Ausbil-
dung.

Ausstellung Fahrerqualifizierungsnachweis:

Im Guter- und Personenkraftverkehr missen alle Berufskraftfahrer von LKW's
(nach 9.9.2009) und Bussen (nach 9.9.2008), die ab Herbst 2008/2009 einen
neuen C/D/E-Fuhrerschein erhalten, einen Fahrerqualifizierungsnachweis mit-
fahren.

Berufskraftfahrer von LKW'’s, die vor 10.9.2009 einen C-Fihrerschein erhalten,
und Bussen , die vor dem 10.9.2008 einen D- Fihrerschein erhalten, haben erst
ab 10.9.2014 (LKW) bzw. 10.9.2013 (Bus) einen Fahrerqualifizierungsnachweis
mitzufihren.

Behodrdenzustandigkeiten:

Der Fahrerqualifizierungsnachweis ist fur Berufskraftfahrer (Guter- und Perso-
nenkraftverkehr) aus EU-Staaten von der Fuhrerscheinbehdrde, fur Berufs-
kraftfahrer aus Drittstaaten im Guterkraftverkehr vom Landeshauptmann (mit
der EU-Fahrerbescheinigung) und fur Berufskraftfahrer aus Drittstaaten im
Personenkraftverkehr von der Bezirksverwaltungsbehotrde auszustellen.
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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2006 Ausgegeben am 26. September 2006 Teil I
153. Bundesgesetz: Anderung des Giiterbeforderungsgesetzes 1995 -  GiitbefG, des
Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes 1996 - GelverkG, des

Kraftfahrliniengesetzes - KflG und des Fiihrerscheingesetzes — FSG
(NR: GP XXII RV 1554 AB 1572 S. 160.)
[CELEX-Nr.: 32003L0059, 320041L.0066]

153. Bundesgesetz, mit dem das Giiterbeforderungsgesetz 1995 - GiitbefG, das
Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 — GelverkG, das Kraftfahrliniengesetz - KflG und das
Fiihrerscheingesetz - FSG geéndert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel 1
Anderung des Giiterbeforderungsgesetzes 1995 — GiitbefG

Das Giiterbeforderungsgesetz 1995 — GiitbefG, BGBI. Nr. 593, in der Fassung BGBI. I Nr. 23/2006;
wird wie folgt gedndert:

1. In § 1 Abs. 3 entfdllt nach dem Zitat ,,§ 10 der Beistrich und das Zitat ,,§ 11 wird gestrichen.

2. § 19 samt Uberschrift lautet und § 19a bis § 19c werden angefiigt:
,Fahrerqualifizierungsnachweis
§ 19. (1) Unbeschadet § 14 GGBG, BGBI. I Nr. 145/1998, haben Lenker von Kraftfahrzeugen ge-
maB § 1 Abs. 1,
1. die Staatsangehorige eines Mitgliedstaates der Europdischen Union oder

2. Staatsangehorige eines Drittlandes sind und die von einem in einem Mitgliedstaat niedergelasse-
nen Unternehmen beschéftigt oder eingesetzt werden, und

denen nach dem 9. September 2009 eine Lenkberechtigung fiir die Klassen C1 oder C erstmals erteilt
wurde, einen von der zustindigen Behorde eines Mitgliedstaates ausgestellten Fahrerqualifizierungs-
nachweis mitzufiihren und den Aufsichtsorganen auf Verlangen auszuhindigen.

(2) In Abs. 1 Z 1 und 2 genannte Lenker, denen vor dem 10. September 2009 eine Lenkberechtigung
fiir die Klassen C1 oder C erstmals erteilt wurde, haben ab dem 10. September 2014 einen von der zu-
stindigen Behorde eines Mitgliedstaates ausgestellten Fahrerqualifizierungsnachweis mitzufithren und
den Aufsichtsorganen auf Verlangen auszuhindigen.

(3) Ausgenommen von den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind Lenker von

1. Kraftfahrzeugen, deren nach den kraftfahrrechtlichen Bestimmungen zuldssige Hochstgeschwin-
digkeit nicht iiber 45 km/h liegt;

2. Kraftfahrzeugen, die von den Streitkréiften, dem Katastrophenschutz, der Feuerwehr und den fiir
die Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Ordnung zustindigen Kriften eingesetzt werden oder ih-
rer Kontrolle unterstellt sind;

3. Kraftfahrzeugen, die zum Zweck der technischen Entwicklung, zu Reparatur- oder Wartungs-
zwecken Priifungen auf der Strafle unterzogen werden, sowie Neufahrzeugen oder umgebauten
Fahrzeugen, die noch nicht in Betrieb genommen sind;

4. Kraftfahrzeugen, die in Notfillen oder fiir Rettungsaufgaben eingesetzt werden;
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5. Kraftfahrzeugen, die beim Fahrunterricht zum Erwerb einer Lenkberechtigung oder der Grund-
qualifikation eingesetzt werden;

6. Kraftfahrzeugen, die im Rahmen der Lehrberufsausbildung zum Berufskraftfahrer innerhalb von
Osterreich eingesetzt werden;

7. Kraftfahrzeugen zur Beforderung von Material oder Ausriistung, das der Lenker zur Ausiibung
seines Berufs verwendet, sofern es sich beim Lenken des Fahrzeugs nicht um die Hauptbeschif-
tigung des Fahrers handelt.

(4) Als Fahrerqualifizierungsnachweise gelten:

1. eine von der zustindigen Behorde eines Mitgliedstaates neben der Fahrzeugklasse in Lenkbe-
rechtigungen vorgenommene Eintragung des entsprechenden harmonisierten Gemeinschaftsco-
des gemdl dem Verzeichnis der Anhidnge I und Ia der Richtlinie 91/439/EWG des Rates vom
29.07.1991, ABI. Nr. L 237 vom 24.08.1991, S. 1, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1882/2003 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 29.09.2003, ABI. Nr. L 284,
S. 1, oder

2. ein von der zustindigen Behorde eines Mitgliedstaates ausgestellter Fahrerqualifizierungsnach-
weis nach dem Modell in Anhang II der Richtlinie 2003/59/EG oder

3. eine von der zustindigen Behorde eines Mitgliedstaates vorgenommene Eintragung auf einer
gemiB der VO (EWG) Nr. 881/92 ausgestellten Fahrerbescheinigung.

(5) Fiir Lenker, die in § 19c genannt sind, ist von der Bezirksverwaltungsbehorde ein Fahrerqualifi-
zierungsnachweis fiir jeweils fiinf Jahre auszustellen, wenn ein Nachweis iiber eine Grundqualifikation
oder eine Weiterbildung vorgelegt wird. Der Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie
hat durch Verordnung die Form, den Inhalt und die Vorgangsweise bei der Ausstellung des Fahrerqualifi-
zierungsnachweises festzusetzen.

Grundqualifikation

§ 19a. (1) Lenker von Kraftfahrzeugen gemill § 1 Abs. 1, denen nach dem 9. September 2009 eine
Lenkberechtigung fiir die Klassen C1 oder C, erstmals erteilt wurde, haben eine Grundqualifikation nach-
zuweisen. Der Nachweis der Grundqualifikation wird durch eine Bescheinigung iiber die erfolgreiche
Ablegung einer theoretischen Priifung vor einer Priifungskommission und einer praktischen Fahrpriifung
erbracht. Der Nachweis der Grundqualifikation einer dieser Klassen gilt als Nachweis der Grundqualifi-
kation fiir die anderen Klassen.

(2) Die Priifungskommissionen sind vom Landeshauptmann zu bestellen. In diese Kommissionen
sind zu berufen:
1. ein geeigneter rechtskundiger Bediensteter des hoheren Dienstes als Vorsitzender und

2. zwei weitere Mitglieder unter Beriicksichtigung der Sachgebiete der Priifung, von denen ein
Mitglied auf Grund eines Vorschlages der zustindigen Kammer fiir Arbeiter und Angestellte und
ein Mitglied auf Grund eines Vorschlages des zustindigen Fachverbandes zu bestellen ist.

Werden die Vorschldge nach Z 2 nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen erstattet, hat der Landes-
hauptmann die jeweilige Berufung nach Anhorung der sdumigen Stelle vorzunehmen. Fiir die Abnahme
der praktischen Fahrpriifung ist ein gemdfl § 8 FSG-PV, BGBI. II Nr. 321/1997 in der Fassung BGBI. II
Nr. 65/20006, bestellter Fahrpriifer zu berufen.

(3) Der Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie hat hinsichtlich der Priifung zur

Erlangung der Grundqualifikation durch Verordnung festzulegen:
1. die Sachgebiete der Priifung,

. die Form und Dauer der Priifung,
. die Anforderungen an die Priifer,
. ndhere Bestimmungen iiber die Anberaumung der Termine,
. die auszustellenden Bescheinigungen,
. ndhere Bestimmungen iiber die Wiederholung der Priifung,

. der vom Priifling zu zahlende, dem besonderen Verwaltungsaufwand einschlieBlich einer ange-
messenen Entschiadigung der Mitglieder der Priifungskommission entsprechende Kostenbeitrag,
wobei auch auf die wirtschaftlichen Verhiltnisse des Priiflings Bedacht genommen werden kann,

8. die aus den Kostenbeitrdgen zu zahlende angemessene Entschidigung der Mitglieder der Prii-
fungskommission,

9. die Voraussetzung fiir die Riickzahlung des Kostenbeitrags bei Nichtablegung oder teilweiser
Ablegung der Priifung sowie die Hohe des riickzuzahlenden Kostenbeitrags und

~N N BN
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10. die Priifungen, die den Vorgaben der Richtlinie 2003/59/EG entsprechen und daher eine Priifung
gemil Abs. 1 ersetzen.

Weiterbildung

§ 19b. (1) Lenker von Kraftfahrzeugen gemif3 § 1 Abs. 1, die Inhaber eines Fahrerqualifizierungs-
nachweises sind, miissen entweder alle fiinf Jahre vor Ablauf der Giiltigkeitsdauer des Fahrerqualifizie-
rungsnachweises oder - wenn die Giiltigkeitsdauer bereits abgelaufen ist - vor einer Wiederaufnahme der
Tétigkeit eine Weiterbildung nachweisen. Lenker, denen vor dem 10. September 2009 eine Lenkberechti-
gung fiir die Klassen C1 oder C erteilt wurde, haben spitestens bis zum 10. September 2014 oder, wenn
die Titigkeit zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeiibt wird, vor Aufnahme der Tétigkeit eine Weiterbildung
nachzuweisen. Der Nachweis der Weiterbildung einer dieser Klassen gilt als Nachweis der Weiterbildung
fiir die andere Klasse.

(2) Die Weiterbildung darf nur von Ausbildungsstitten auf Grund einer Erméchtigung des Landes-
hauptmannes durchgefiihrt werden. Diese ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Antragsteller die durch
Verordnung des Bundesministers fiir Verkehr, Innovation und Technologie festgelegten Voraussetzungen
erfiillt. Die Ermichtigung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen fiir die Erteilung nicht mehr ge-
geben sind. Die Ausbildungsstitten haben als Nachweis iiber eine erfolgte Weiterbildung eine Bescheini-
gung auszustellen.

(3) Der Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie hat mit Verordnung néhere Vor-
schriften tiber die Sachgebiete, den Umfang und die Art der Weiterbildung sowie iiber die Voraussetzun-
gen, unter denen eine Ermichtigung gemifl Abs. 2 zu erteilen ist, {iber die Voraussetzungen, unter denen
ein Ausbilder zugelassen wird, iiber den Weiterbildungsort und iiber die auszustellenden Bescheinigun-
gen zu erlassen.

Grundqualifikation und Weiterbildung in Osterreich

§ 19c. (1) Lenker, die Staatsangehdrige eines Mitgliedstaates der Européischen Union sind, haben
die Priifung zur Erlangung der Grundqualifikation in Osterreich abzulegen, wenn sie ihren Hauptwohnsitz
in Osterreich haben.

(2) Lenker, die Staatsangehorige eines Drittstaates sind und bei einem in Osterreich niedergelassenen
Unternehmen arbeiten, haben die Priifung zur Erlangung der Grundqualifikation in Osterreich abzulegen.
Lenker, die Staatsangehdorige eines Drittstaates sind, konnen die Priifung zur Erlangung der Grundqualifi-
kation in Osterreich ablegen, wenn ihnen ein Aufenthaltstitel, der das Recht auf unbeschriinkten Zugang
zum Arbeitsmarkt in Osterreich ermoglicht, erteilt wurde.

(3) Lenker, die ihren Hauptwohnsitz in Osterreich haben oder bei einem in Osterreich niedergelasse-
nen Unternehmen arbeiten, konnen die Weiterbildung in Osterreich durchlaufen.*

3. In § 25 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 3 angefiigt:

,»(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2003/59/EG verwiesen wird, ist die Richtlinie
2003/59/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 15.07.2003 iiber die Grundqualifikation
und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge fiir den Giiter- oder Personenkraftverkehr und
zur Anderung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und der Richtlinie 91/439/EWG des Rates
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/EWG des Rates, ABI. Nr. L 226 vom 10.09.2003, S. 4, geén-
dert durch die Richtlinie 2004/66/EG vom 26.04.2004, ABI. Nr. L 168 vom 01.05.2004, S. 35, anzuwen-
den.*

4. In § 27a wird der Punkt am Ende der Ziffer 2 durch einen Beistrich ersetzt und folgende Ziffer 3 ange-
fiigt:

,-3. Richtlinie 2003/59/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 15.07.2003 iiber die
Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge fiir den Giiter- oder
Personenkraftverkehr und zur Anderung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und der
Richtlinie 91/439/EWG des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/EWG des Rates,
ABIL. Nr.L 226 vom 10.09.2003, S.4, geidndert durch die Richtlinie 2004/66/EG vom
26.04.2004, ABI. Nr. L 168 vom 01.05.2004, S. 35.*
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Artikel 2
Anderung des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes 1996 — GelverkG

Das Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 — GelverkG 1996, BGBI. Nr. 112, in der Fassung BGBI. I
Nr. 24/2006 wird wie folgt geédndert:

1. Nach § 14 werden folgende §§ 14a bis 14d eingefiigt:
,Fahrerqualifizierungsnachweis

§ 14a. (1) Lenker von Kraftfahrzeugen fiir die gewerbsmifige Beforderung von Personen mit Om-
nibussen,

1. die Staatsangehorige eines Mitgliedstaates der Europdischen Union oder

2. Staatsangehorige eines Drittlandes sind und die von einem in einem Mitgliedstaat niedergelasse-
nen Unternehmen beschéftigt oder eingesetzt werden, und

denen nach dem 9. September 2008 eine Lenkberechtigung fiir die Klasse D erstmals erteilt wurde, haben
einen von der zustindigen Behorde eines Mitgliedstaates ausgestellten Fahrerqualifizierungsnachweis
mitzufithren und den Aufsichtsorganen auf Verlangen auszuhdndigen.

(2) In Abs. 1 Z 1 und 2 genannte Lenker von Kraftfahrzeugen fiir die gewerbsmifige Beférderung
von Personen mit Omnibussen, denen vor dem 10. September 2008 eine Lenkberechtigung fiir die Klas-
se D erstmals erteilt wurde, haben ab dem 10. September 2013 einen von der zustindigen Behorde eines
Mitgliedstaates ausgestellten Fahrerqualifizierungsnachweis mitzufiihren und den Aufsichtsorganen auf
Verlangen auszuhédndigen.

(3) Ausgenommen von den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind Lenker von:
1. Kraftfahrzeugen, deren hochstzulédssige Bauartgeschwindigkeit nicht iiber 45 km/h liegt;

2. Kraftfahrzeugen, die von den Streitkréiften, dem Katastrophenschutz, der Feuerwehr und den fiir
die Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Ordnung zustindigen Kriften eingesetzt werden oder ih-
rer Kontrolle unterstellt sind;

3. Kraftfahrzeugen, die zum Zweck der technischen Entwicklung, zu Reparatur- oder Wartungs-
zwecken Priifungen auf der Strafle unterzogen werden, sowie Neufahrzeugen oder umgebauten
Fahrzeugen, die noch nicht in Betrieb genommen sind;

4. Kraftfahrzeugen, die in Notfillen oder fiir Rettungsaufgaben eingesetzt werden;

5. Kraftfahrzeugen, die beim Fahrunterricht zum Erwerb einer Lenkberechtigung oder der Grund-
qualifikation eingesetzt werden;

6. Kraftfahrzeugen, die im Rahmen der Lehrberufsausbildung zum Berufskraftfahrer innerhalb von
Osterreich eingesetzt werden.

(4) Als Fahrerqualifizierungsnachweise gelten:

1. eine von der zustindigen Behorde eines Mitgliedstaates neben der Fahrzeugklasse in Lenkbe-
rechtigungen vorgenommene Eintragung des entsprechenden harmonisierten Gemeinschaftsco-
des gemill dem Verzeichnis der Anhénge I und Ia der Richtlinie 91/439/EWG des Rates vom
29.07.1991, ABI. Nr. L 237 vom 24.08.1991, S. 1, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1882/2003 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 29.09.2003, ABI. Nr. L 284,
S. 1, oder

2. ein von der zustindigen Behorde eines Mitgliedstaates ausgestellter Fahrerqualifizierungsnach-
weis nach dem Modell in Anhang II der Richtlinie 2003/59/EG oder

3. eine von der zustindigen Behorde eines Mitgliedstaates ausgestellte Bescheinigung, mit der das
Vorliegen der gemiB der Richtlinie 2003/59/EG geforderten Grundqualifikation oder Weiterbil-
dung bestitigt wird.

(5) Fiir Lenker, die in § 14d genannt sind, ist von der Bezirksverwaltungsbehorde ein Fahrerqualifi-
zierungsnachweis fiir jeweils fiinf Jahre auszustellen, wenn ein Nachweis iiber eine Grundqualifikation
oder eine Weiterbildung vorgelegt wird. Der Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie
hat durch Verordnung die Form, den Inhalt und die Vorgangsweise bei der Ausstellung des Fahrerqualifi-
zierungsnachweises festzusetzen.

Grundqualifikation

§ 14b. (1) Lenker von Kraftfahrzeugen fiir die gewerbsméBige Beforderung von Personen mit Om-
nibussen, denen nach dem 9. September 2008 eine Lenkberechtigung fiir die Klasse D erstmals erteilt
wurde, haben eine Grundqualifikation nachzuweisen. Der Nachweis der Grundqualifikation wird durch
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eine Bescheinigung iiber die erfolgreiche Ablegung einer theoretischen Priifung vor einer Priifungskom-
mission und einer praktischen Fahrpriifung erbracht.

(2) Die Priifungskommissionen sind vom Landeshauptmann zu bestellen. In diese Kommissionen
sind zu berufen:
1. ein geeigneter rechtskundiger Bediensteter des hoheren Dienstes als Vorsitzender und

2. zwei weitere Mitglieder unter Beriicksichtigung der Sachgebiete der Priifung, von denen ein
Mitglied auf Grund eines Vorschlages der zustindigen Kammer fiir Arbeiter und Angestellte und
ein Mitglied auf Grund eines Vorschlages des zustindigen Fachverbandes zu bestellen ist.

Werden die Vorschldge nach Z 2 nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen erstattet, hat der Landes-
hauptmann die jeweilige Berufung nach Anhorung der sdumigen Stelle vorzunehmen. Fiir die Abnahme
der praktischen Fahrpriifung ist ein gemédf § 8 FSG-PV, BGBI. II Nr. 321/1997 in der Fassung BGBI. 11
Nr. 65/20006, bestellter Fahrpriifer zu berufen.

(3) Der Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie hat hinsichtlich der Priifung zur

Erlangung der Grundqualifikation durch Verordnung festzulegen:
1. die Sachgebiete der Priifung,

. die Form und Dauer der Priifung,
. die Anforderungen an die Priifer,
. nihere Bestimmungen iiber die Anberaumung der Termine,
. die auszustellenden Bescheinigungen,
. nidhere Bestimmungen iiber die Wiederholung der Priifung,

. der vom Priifling zu zahlende, dem besonderen Verwaltungsaufwand einschlieBlich einer ange-
messenen Entschiddigung der Mitglieder der Priifungskommission entsprechende Kostenbeitrag,
wobei auch auf die wirtschaftlichen Verhiltnisse des Priiflings Bedacht genommen werden kann,

8. die aus den Kostenbeitrdgen zu zahlende angemessene Entschidigung der Mitglieder der Prii-
fungskommission,

9. die Voraussetzung fiir die Riickzahlung des Kostenbeitrags bei Nichtablegung oder teilweiser
Ablegung der Priifung sowie die Hohe des riickzuzahlenden Kostenbeitrags und

10. die Priifungen, die den Vorgaben der Richtlinie 2003/59/EG entsprechen und daher eine Priifung
gemil Abs. 1 ersetzen.

~N O\ R W

Weiterbildung

§ 14c. (1) Lenker von Kraftfahrzeugen fiir die gewerbsmiflige Beforderung von Personen mit Omni-
bussen, die Inhaber eines Fahrerqualifizierungsnachweises sind, miissen entweder alle fiinf Jahre vor
Ablauf der Giiltigkeitsdauer des Fahrerqualifizierungsnachweises oder - wenn die Giiltigkeitsdauer be-
reits abgelaufen ist - vor einer Wiederaufnahme der Téatigkeit eine Weiterbildung nachweisen. Lenker,
denen vor dem 10. September 2008 eine Lenkberechtigung fiir die Klasse D erteilt wurde, haben spites-
tens bis zum 10. September 2013 oder, wenn die Tétigkeit zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeiibt wird, vor
Aufnahme der Tétigkeit eine Weiterbildung nachzuweisen.

(2) Die Weiterbildung darf nur von Ausbildungsstitten auf Grund einer Erméchtigung des Landes-
hauptmannes durchgefiihrt werden. Diese ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Antragsteller die durch
Verordnung des Bundesministers fiir Verkehr, Innovation und Technologie festgelegten Voraussetzungen
erfiillt. Die Erméchtigung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen fiir die Erteilung nicht mehr ge-
geben sind. Die Ausbildungsstitten haben als Nachweis iiber eine erfolgte Weiterbildung eine Bescheini-
gung auszustellen.

(3) Der Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie hat mit Verordnung néihere Vor-
schriften tiber die Sachgebiete, den Umfang und die Art der Weiterbildung, sowie iiber die Voraussetzun-
gen, unter denen eine Ermichtigung gemifl Abs. 2 zu erteilen ist, {iber die Voraussetzungen, unter denen
ein Ausbilder zugelassen wird, iiber den Weiterbildungsort und iiber die auszustellenden Bescheinigun-
gen zu erlassen.

Grundqualifikation und Weiterbildung in Osterreich

§ 14d. (1) Lenker, die Staatsangehdrige eines Mitgliedstaates der Europdischen Union sind, haben
die Pritfung zur Erlangung der Grundqualifikation in Osterreich abzulegen, wenn sie ihren Hauptwohnsitz
in Osterreich haben.

(2) Lenker, die Staatsangehorige eines Drittstaates sind und bei einem in ()sterrqich niedergelassenen
Unternehmen arbeiten, haben die Priifung zur Erlangung der Grundqualifikation in Osterreich abzulegen.
Lenker, die Staatsangehdorige eines Drittstaates sind, konnen die Priifung zur Erlangung der Grundqualifi-
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kation in Osterreich a};legen, wenn ihnen ein Aufenthaltstitel, der das Recht auf unbeschriankten Zugang
zum Arbeitsmarkt in Osterreich erméglicht, erteilt wurde.

(3) Lenker, die ihren Hauptwohnsitz in Osterreich haben oder bei einem in Osterreich niedergelasse-
nen Unternehmen arbeiten, konnen die Weiterbildung in Osterreich durchlaufen.*

2. In § 18 wird nach Abs. 5 folgender Abs. 6 angefiigt:

,»(6) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2003/59/EG verwiesen wird, ist die Richtli-
nie 2003/59/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 15.07.2003 tiber die Grundqualifikation
und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge fiir den Giiter- oder Personenkraftverkehr und
zur Anderung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und der Richtlinie 91/439/EWG des Rates
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/EWG des Rates, ABL. Nr. L 226 vom 10.09.2003, S. 4, geédn-
dert durch die Richtlinie 2004/66/EG vom 26.04.2004, ABI. Nr. L 168 vom 01.05.2004, S. 35, anzuwen-
den.*

3. § 22 lautet:
»»$ 22. Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Richtlinien der Europiischen Gemeinschaft um-
gesetzt:

1. Richtlinie 96/26/EG des Rates vom 29.04.1996, ABI. Nr. L 124 vom 23.05.96, S. 1, geédndert
durch die Richtlinie 98/76/EG des Rates vom 01.10.1998, ABI. Nr. L 277 vom 14.10.1998, S. 17,
und die Akte iiber die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Est-
land, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn,
der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Repu-
blik und die Anpassungen der die Europidische Union begriindenden Vertrige, ABL. Nr. L 236
vom 23.09.2003, S. 33, sowie die Richtlinie 2004/66/EG vom 26.04.2004, ABI. Nr. L 168 vom
01.05.2004, S. 35;

2. Richtlinie 2003/59/EG des Europidischen Parlaments und des Rates vom 15.07.2003 iiber die
Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge fiir den Giiter- oder
Personenkraftverkehr und zur Anderung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und der
Richtlinie 91/439/EWG des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/EWG des Rates,
ABL Nr. L 226 vom 10.09.2003, S.4, gedndert durch die Richtlinie 2004/66/EG vom
26.04.2004, ABI. Nr. L 168 vom 01.05.2004, S. 35.¢

Artikel 3
Anderung des Kraftfahrliniengesetzes — KflIG

Das Kraftfahrliniengesetz — KfIG, BGBIL. I Nr. 203/1999, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBI. I Nr. 12/2006, wird wie folgt gedndert:

1. Im Inhaltsverzeichnis erhdlt der ,,Abschnitt V* die Bezeichnung ,,Abschnitt VI und folgender neuer
Abschnitt V wird eingefiigt:

,,Abschnitt V
Bestimmungen iiber die Aus- und Weiterbildung von Fahrzeuglenkern

§ 44a Fahrerqualifizierungsnachweis

§ 44b Grundqualifikation

§ 44c Weiterbildung

§ 44d Grundqualifikation und Weiterbildung in Osterreich*

2. Im Inhaltsverzeichnis wird in Abschnitt VI nach ,, § 54 Vollziehung* die Wortfolge ,,§ 55 Bezugnahme
auf Richtlinien® eingefiigt.
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3. Nach § 44 wird folgender Abschnitt V neu eingefiigt:
,»Abschnitt V

Bestimmungen iiber die Aus- und Weiterbildung von Fahrzeuglenkern

Fahrerqualifizierungsnachweis

§ 44a. (1) Lenker von Omnibussen des Kraftfahrlinienverkehrs,
1. die Staatsangehorige eines Mitgliedstaates der Europdischen Union oder

2. Staatsangehorige eines Drittlandes sind und die von einem in einem Mitgliedstaat niedergelasse-
nen Unternehmen beschiftigt oder eingesetzt werden, und

denen nach dem 9. September 2008 eine Lenkberechtigung fiir die Klasse D erstmals erteilt wurde, haben
einen von der zustindigen Behorde eines Mitgliedstaates ausgestellten Fahrerqualifizierungsnachweis
mitzufithren und den Aufsichtsorganen auf Verlangen auszuhédndigen.

(2)In Abs. 1 Z 1 und 2 genannte Lenker von Omnibussen des Kraftfahrlinienverkehrs denen vor
dem 10. September 2008 eine Lenkberechtigung fiir die Klasse D erstmals erteilt wurde, haben ab dem
10. September 2013 einen von der zustéindigen Behorde eines Mitgliedstaates ausgestellten Fahrerqualifi-
zierungsnachweis mitzufiihren und den Aufsichtsorganen auf Verlangen auszuhéndigen.

(3) Ausgenommen von den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind Lenker von:

1. Kraftfahrzeugen, deren hochstzulissige Bauartgeschwindigkeit nicht iiber 45 km/h liegt;

2. Kraftfahrzeugen, die von den Streitkréiften, dem Katastrophenschutz, der Feuerwehr und den fiir
die Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Ordnung zustdndigen Kriften eingesetzt werden oder ih-
rer Kontrolle unterstellt sind;

3. Kraftfahrzeugen, die zum Zweck der technischen Entwicklung, zu Reparatur- oder Wartungs-
zwecken Priifungen auf der Strafle unterzogen werden, sowie Neufahrzeugen oder umgebauten
Fahrzeugen, die noch nicht in Betrieb genommen sind;

4. Kraftfahrzeugen, die in Notféllen oder fiir Rettungsaufgaben eingesetzt werden;

5. Kraftfahrzeugen, die beim Fahrunterricht zum Erwerb einer Lenkberechtigung oder der Grund-
qualifikation eingesetzt werden;

6. Kraftfahrzeugen, die im Rahmen der Lehrberufsausbildung zum Berufskraftfahrer innerhalb von
Osterreich eingesetzt werden.

(4) Als Fahrerqualifizierungsnachweise gelten:

1. eine von der zustindigen Behorde eines Mitgliedstaates neben der Fahrzeugklasse in Lenkbe-
rechtigungen vorgenommene Eintragung des entsprechenden harmonisierten Gemeinschaftsco-
des gemdll dem Verzeichnis der Anhinge I und Ia der Richtlinie 91/439/EWG des Rates vom
29.07.1991, ABL. Nr. L 237 vom 24.08.1991, S. 1, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1882/2003 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 29.09.2003, ABI. Nr. L 284,
S. 1, oder

2. ein von der zustindigen Behorde eines Mitgliedstaates ausgestellter Fahrerqualifizierungsnach-
weis nach dem Modell in Anhang II der Richtlinie 2003/59/EG oder

3. eine von der zustindigen Behorde eines Mitgliedstaates ausgestellte Bescheinigung, mit der das
Vorliegen der geméB der Richtlinie 2003/59/EG geforderten Grundqualifikation oder Weiterbil-
dung bestitigt wird.

(5) Fiir Lenker, die in § 44d genannt sind, ist von der Bezirksverwaltungsbehorde ein Fahrerqualifi-
zierungsnachweis fiir jeweils fiinf Jahre auszustellen, wenn ein Nachweis iiber eine Grundqualifikation
oder eine Weiterbildung vorgelegt wird. Der Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie
hat durch Verordnung die Form, den Inhalt und die Vorgangsweise bei der Ausstellung des Fahrerqualifi-
zierungsnachweises festzusetzen.

Grundqualifikation

§ 44b. (1) Lenker von Omnibussen des Kraftfahrlinienverkehrs, denen nach dem 9. September 2008
eine Lenkberechtigung fiir die Klasse D erstmals erteilt wurde, haben eine Grundqualifikation nachzuwei-
sen. Der Nachweis der Grundqualifikation wird durch eine Bescheinigung iiber die erfolgreiche Ablegung
einer theoretischen Priifung vor einer Priifungskommission und einer praktischen Fahrpriifung erbracht.

(2) Die Priifungskommissionen sind vom Landeshauptmann zu bestellen. In diese Kommissionen
sind zu berufen:

1. ein geeigneter rechtskundiger Bediensteter des hoheren Dienstes als Vorsitzender und
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2. zwei weitere Mitglieder unter Beriicksichtigung der Sachgebiete der Priifung, von denen ein
Mitglied auf Grund eines Vorschlages der zustindigen Kammer fiir Arbeiter und Angestellte und
ein Mitglied auf Grund eines Vorschlages des zustindigen Fachverbandes zu bestellen ist.

Werden die Vorschldge nach Z 2 nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen erstattet, hat der Landes-
hauptmann die jeweilige Berufung nach Anhorung der sdumigen Stelle vorzunehmen. Fiir die Abnahme
der praktischen Fahrpriifung ist ein gemdfl § 8 FSG-PV, BGBI. II Nr. 321/1997 in der Fassung BGBI. II
Nr. 65/2006, bestellter Fahrpriifer zu berufen.

(3) Der Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie hat fiir die Erlangung der Grund-

qualifikation durch Verordnung festzulegen:
1. die Sachgebiete der Priifung,

. die Form und Dauer der Priifung,
. die Anforderungen an die Priifer,
. ndhere Bestimmungen iiber die Anberaumung der Termine,
. die auszustellenden Bescheinigungen,
. ndhere Bestimmungen iiber die Wiederholung der Priifung,

. der vom Priifling zu zahlende, dem besonderen Verwaltungsaufwand einschlieBlich einer ange-
messenen Entschiadigung der Mitglieder der Priifungskommission entsprechende Kostenbeitrag,
wobei auch auf die wirtschaftlichen Verhiltnisse des Priiflings Bedacht genommen werden kann,
8. die aus den Kostenbeitrigen zu zahlende angemessene Entschiddigung der Mitglieder der Prii-

fungskommission,
9. die Voraussetzung fiir die Riickzahlung des Kostenbeitrags bei Nichtablegung oder teilweiser
Ablegung der Priifung sowie die Hohe des riickzuzahlenden Kostenbeitrags und

10. die Priifungen, die den Vorgaben der Richtlinie 2003/59/EG entsprechen und daher eine Priifung

gemill Abs. 1 ersetzen.

~N N B W

Weiterbildung

§ 44c. (1) Lenker von Omnibussen des Kraftfahrlinienverkehrs, die Inhaber eines Fahrerqualifizie-
rungsnachweises sind, miissen entweder alle fiinf Jahre vor Ablauf der Giiltigkeitsdauer des Fahrerquali-
fizierungsnachweises oder - wenn die Giiltigkeitsdauer bereits abgelaufen ist - vor einer Wiederaufnahme
der Tétigkeit eine Weiterbildung nachweisen. Lenker, denen vor dem 10. September 2008 eine Lenkbe-
rechtigung fiir die Klasse D erteilt wurde, haben spitestens bis zum 10. September 2013 oder, wenn die
Titigkeit zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeiibt wird, vor Aufnahme der Tétigkeit eine Weiterbildung nach-
zuweisen.

(2) Die Weiterbildung darf nur von Ausbildungsstitten auf Grund einer Erméchtigung des Landes-
hauptmannes durchgefiihrt werden. Diese ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Antragsteller die durch
Verordnung des Bundesministers fiir Verkehr, Innovation und Technologie festgelegten Voraussetzungen
erfiillt. Die Ermichtigung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen fiir die Erteilung nicht mehr ge-
geben sind. Die Ausbildungsstitten haben als Nachweis iiber eine erfolgte Weiterbildung eine Bescheini-
gung auszustellen.

(3) Der Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie hat mit Verordnung néihere Vor-
schriften iiber die Gegenstidnde, den Umfang und die Art der Ausbildung, sowie iiber die Voraussetzun-
gen, unter denen eine Ermichtigung gemil3 Abs. 2 zu erteilen ist, iiber die Voraussetzungen, unter denen
ein Ausbilder zugelassen wird, iiber den Weiterbildungsort und iiber die auszustellenden Bescheinigun-
gen zu erlassen.

Grundqualifikation und Weiterbildung in Osterreich

§ 44d. (1) Lenker, die Staatsangehdrige eines Mitgliedstaates der Europdischen Union sind, haben
die Priifung zur Erlangung der Grundqualifikation in Osterreich abzulegen, wenn sie ihren Hauptwohnsitz
in Osterreich haben.

(2) Lenker, die Staatsangehorige eines Drittstaates sind und bei einem in Osterreich niedergelassenen
Unternehmen arbeiten, haben die Priifung zur Erlangung der Grundqualifikation in Osterreich abzulegen.
Lenker, die Staatsangehorige eines Drittstaates sind, konnen die Priifung zur Erlangung der Grundqualifi-
kation in Osterreich ablegen, wenn ihnen ein Aufenthaltstitel, der das Recht auf unbeschriinkten Zugang
zum Arbeitsmarkt in Osterreich ermoglicht, erteilt wurde.

(3) Lenker, die ihren Hauptwohnsitz in Osterreich haben oder bei einem in Osterreich niedergelasse-
nen Unternehmen arbeiten, konnen die Weiterbildung in Osterreich durchlaufen.*
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4. In § 49 wird nach Abs. 4 folgender Abs. 5 angefiigt:

»(5) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2003/59/EG verwiesen wird, ist die Richtli-
nie 2003/59/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 15.07.2003 iiber die Grundqualifikation
und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge fiir den Giiter- oder Personenkraftverkehr und
zur Anderung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und der Richtlinie 91/439/EWG des Rates
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/EWG des Rates, ABI. Nr. L 226 vom 10.09.2003, S. 4, geén-
dert durch die Richtlinie 2004/66/EG vom 26.04.2004, ABI. Nr. L 168 vom 01.05.2004, S. 35, anzuwen-
den.*

5. Nach § 54 wird folgender § 55 samt Uberschrift eingefiigt:
,,Bezugnahme auf Richtlinien

§ 55. Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Richtlinien der Europdischen Gemeinschaft um-
gesetzt:

1. Richtlinie 96/26/EG des Rates vom 29.04.1996, ABI. Nr. L 124 vom 23.05.1996, S. 1, geédndert
durch die Richtlinie 98/76/EG des Rates vom 01.10.1998, ABI. Nr. L 277 vom 14.10.1998, S. 17,
und die Akte iiber die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Est-
land, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn,
der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Repu-
blik und die Anpassungen der die Europdische Union begriindenden Vertrige, ABIL. Nr. L 236
vom 23.09.2003, S. 33, sowie die Richtlinie 2004/66/EG vom 26.04.2004, ABI. Nr. L 168 vom
01.05.2004, S. 35;

2. Richtlinie 2003/59/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 15.07.2003 iiber die
Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge fiir den Giiter- oder
Personenkraftverkehr und zur Anderung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und der
Richtlinie 91/439/EWG des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/EWG des Rates,
ABIL Nr.L 226 vom 10.09.2003, S.4, gedndert durch die Richtlinie 2004/66/EG vom
26.04.2004, ABI. Nr. L 168 vom 01.05.2004, S. 35.*

Artikel 4

Bundesgesetz, mit dem das Fiihrerscheingesetz gedindert wird (10. Fiihrerscheingesetz-
Novelle)

Das Bundesgesetz iiber den Fiihrerschein (Fiithrerscheingesetz - FSG), BGBI. I Nr. 120/1997 in der
Fassung BGBI. I Nr. 32/2006 wird wie folgt geédndert:

1. § 6 Abs. 1 Z 3 lautet:
,»3. vollendetes 18. Lebensjahr:
a) Klasse A, eingeschrinkt auf die Vorstufe A;
b) Klassen B und B+E;

¢) Klassen C und C+E (mit Fahrerqualifizierungsnachweis gemif} § 19 GiitbefG, Berufskraftfah-
rer oder eingeschrinkt auf die Unterklassen C1 und C1+E);

d) Unterklassen C1 und C1+E;
e) Klasse F.*

2. § 20 Abs. 2 lautet:
»(2) Eine Lenkberechtigung fiir die Klasse C darf aulerdem nur erteilt werden, wenn der Antragstel-
ler
1. das 21. Lebensjahr vollendet hat,

2. das 18. Lebensjahr vollendet hat und Inhaber eines Fahrerqualifizierungsnachweises gemaf § 19
GiitbefG ist oder

3. das 18. Lebensjahr vollendet und den Lehrberuf ,,Berufskraftfahrer" gemill der Verordnung des
Bundesministers fiir wirtschaftliche Angelegenheiten, BGBI. Nr. 902/1995, erfolgreich abge-
schlossen hat.*
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3. In § 20 Abs. 3 wird das Zitat ,,Abs. 2 Z. 1 oder 2 ersetzt durch das Zitat ,, Abs. 2 Z. 1, 2 oder 3%
Fischer

Schiissel
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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2008 Ausgegeben am 2. Mai 2008 Teil 11

139. Verordnung: Grundqualifikations- und Weiterbildungsverordnung — Berufskraftfahrer —
GWB

[CELEX-Nr.: 3203L0059, 320041.0066]

139. Verordnung des Bundesministers fiir Verkehr, Innovation und Technologie iiber die
Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Fahrzeuge fiir den Giiter-
oder Personenkraftverkehr (Grundqualifikations- und Weiterbildungsverordnung —
Berufskraftfahrer - GWB)

Auf Grund des § 19 Abs. 5, § 19a Abs. 3 und § 19b Abs. 3 des Giiterbeforderungsgesetzes 1995 -
GiitbefG, BGBIL. Nr. 593, und § 14a Abs. 5, § 14b Abs. 3 und § 14c Abs. 3 des Gelegenheitsverkehrs-
Gesetzes 1996 — GelverkG 1996, BGBI. Nr. 112, und § 44a Abs. 5, § 44b Abs. 3 und § 44c Abs. 3 des
Kraftfahrliniengesetzes — KflG, BGBI. I Nr. 203/1999, jeweils in der Fassung BGBI. I Nr. 153/2006, wird
verordnet:

1.Teil
Geltungsbereich

§ 1. (1) Die nachfolgenden Bestimmungen gelten fiir Lenker von Kraftfahrzeugen gemif
§ 19 Giiterbeforderungsgesetz 1995, § 14a Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 und § 44a Kraftfahrlinien-
gesetz.

(2) Alle personenbezogenen Bezeichnungen gelten gleichermafien fiir Personen sowohl weiblichen
als auch ménnlichen Geschlechts.

2.Teil
Grundqualifikation

Priifung iiber die Grundqualifikation

§ 2. (1) Die Priifung iiber die Grundqualifikation vor der Priifungskommission umfasst die in der
Anlage 1 angefiihrten Sachgebiete der Priifung, soweit nicht deren Kenntnis gemi § 11 angerechnet
wird.

(2) Die Priiffung hat aus einem theoretischen Priifungsteil und einer praktischen Fahrpriifung zu
bestehen und ist in deutscher Sprache abzuhalten. Die Beiziehung eines Dolmetschers fiir die miindlichen
Teile der Priifung ist zuldssig.

Priifungstermin

§ 3. Der Landeshauptmann hat in jedem Jahr mindestens vier Termine fiir die Abhaltung der
Priifungen iiber die Grundqualifikation festzulegen und zu veranlassen, dass diese Termine spétestens drei
Monate vor Beginn der Priifung im Internet auf der Homepage und im Amtsblatt des betreffenden Landes
und im Mitteilungsblatt der zustdndigen Landeskammer der Wirtschaftskammer verlautbart werden.

Anmeldung zur Priifung

§ 4. (1) Die Anmeldung zur Priifung hat der Priifungswerber spitestens sechs Wochen vor dem
festgelegten Priifungstermin schriftlich beim Landeshauptmann einzubringen. Der Priifungswerber kann
frei wihlen, bei welchem Landeshauptmann er die Priifung ablegen will.

(2) Der Priifungsanmeldung sind anzuschlieen:
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1. Urkunden zum Nachweis des Vor- und Familiennamens;

2. zum Nachweis der Staatsbiirgerschaft geeignete Dokumente;

3. die fiir eine allfillige Anrechnung gemif § 11 erforderlichen Unterlagen;

4. die fiir eine allfillige ErmaBigung gemdl § 10 Abs. 2 erforderlichen Unterlagen und

5.a) bei Angehorigen eines Mitgliedstaates der Europidischen Union ein Nachweis eines
osterreichischen Hauptwohnsitzes;

b) bei Staatsangehorigen eines Drittstaates entweder ein Nachweis iiber ein aufrechtes
Arbeitsverhiltnis bei einem in Osterreich niedergelassenen Unternehmen oder der Nachweis
iiber einen Aufenthaltstitel, der das Recht auf unbeschrinkten Zugang zum Arbeitsmarkt in
Osterreich ermdglicht.

Verstindigung vom Priifungstermin
§ 5. Der Priifungswerber ist vom Priifungstermin rechtzeitig, spitestens drei Wochen vor diesem
Termin schriftlich zu verstdndigen. In der Verstindigung sind dem Priifungswerber
1. Zeit und Ort der Priifung,
2. die Sachgebiete, die gemil3 § 11 angerechnet werden,
3. Unterlagen und Hilfsmittel, die er fiir die Priifung mitzubringen hat und
4. die Hohe der Priifungsgebiihr
bekannt zu geben.

Nachweis der Identitit und der Bezahlung der Priifungsgebiihr

§ 6. Der Priifungswerber hat bei Antritt der Priifung seine Identitit durch einen amtlichen
Lichtbildausweis nachzuweisen und den Nachweis iiber die Bezahlung der Priifungsgebiihr vorzulegen.

Priifungsvorgang

§ 7. (1) Die theoretische Priifung hat mindestens vier Stunden und 30 Minuten zu dauern und aus
folgenden Teilen zu bestehen:

1. Multiple-Choice-Fragen,
2. einer Erorterung von Praxissituationen und

3. einem miindlichen Priifungsteil, der mindestens die Punkte 1.d bis f, 3.b und ¢ sowie 3.e der
Sachgebiete der Anlage 1 umfasst. Dieser Teil hat mindestens 30 Minuten zu dauern.

(2) Umfang und Schwierigkeit der Priifungsfragen haben den Anforderungen der Berufspraxis zu
entsprechen. Dabei sind dem Priifungswerber aus jedem Sachgebiet so viele Fragen zu stellen, dass sich
die Priifungskommission ein Urteil iiber die in der angestrebten Fahrtitigkeit erforderlichen Kenntnisse
bilden kann.

(3) Bei der praktischen Fahrpriifung sind die Sachgebiete iiber das rationelle Fahrverhalten und die
Einhaltung der Verkehrssicherheit (Punkt 1. der Anlage 1) zu bewerten. Diese Priifung hat das Fahren auf
Stralen sowohl innerhalb als auch auflerhalb des Ortsgebietes zu umfassen und soll nach Moglichkeit in
Situationen mit unterschiedlicher Verkehrsdichte erfolgen. Die praktische Fahrpriifung hat mindestens 90
Minuten zu dauern und ist mit Fahrzeugen gemifl § 7 Fahrpriifungsverordnung — FSG-PV, BGBI. I
Nr. 321/1997, in der jeweils geltenden Fassung durchzufiihren. Das fiir die Priifung erforderliche
Fahrzeug hat der Priifungswerber beizustellen und bei Fahrzeugen, die nicht ihm gehoren, eine
schriftliche Erkldrung des Zulassungsbesitzers dariiber vorzulegen, dass dieser der Verwendung des
Fahrzeuges fiir die Priifungsfahrt zustimmt.

Priifungsergebnis und Bescheinigungen

§ 8. (1) Das Ergebnis der theoretischen Priifung ist spétestens eine Woche nach dem Priifungstermin,
das FErgebnis der praktischen Fahrpriifung ist unmittelbar nach Beendigung der Priifung dem
Priifungswerber und der Priifungskommission bekannt zu geben.

(2) Hat der Priifungswerber alle Priifungsteile erfolgreich abgeschlossen, so ist ihm auf Grund eines
Beschlusses der Priifungskommission vom Landeshauptmann eine Bescheinigung iiber die bestandene
Priifung entsprechend dem Muster der Anlage 2 auszustellen.

Wiederholung

§ 9. Die Priifung kann im Falle des Nichtbestehens frithestens nach 6 Wochen wiederholt werden.
Bei Nichtbestehen nur eines der Priifungsteile ist nur dieser Teil zu wiederholen.
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Priifungsgebiihr

§ 10. (1) Der Priifungswerber hat als Kostenbeitrag zur Durchfithrung der Priifung eine Gebiihr von
12 vH des Gehalts eines Bundesbediensteten der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, einschlieBlich einer
allfilligen Teuerungszulage, aufgerundet auf einen durch fiinf teilbaren Eurobetrag, zu entrichten. Der
Landeshauptmann hat den aktuellen Betrag der Priifungsgebiihr im Internet auf der Homepage und im
Amitsblatt des betreffenden Landes der Offentlichkeit bekannt zu machen.

(2) Wenn der Priifungswerber die Priifungsgebiihr selbst zu tragen hat und nachweist, dass die
Entrichtung der Priifungsgebiihr in der sich aus dem Abs.1 ergebenden Hohe wegen seiner
Einkommensverhiltnisse oder Sorgepflichten eine erhebliche wirtschaftliche Hirte darstellt, ist die
Priifungsgebiihr entsprechend den Einkommensverhiltnissen und Sorgepflichten des Priifungswerbers bis
auf zwei Fiinftel der sich aus dem Abs. 1 ergebenden Priifungsgebiihr zu ermaBigen.

(3) Zur Bezahlung der Entschidigung an die Mitglieder der Priifungskommission und des
Fahrpriifers hat der Landeshauptmann neun Zehntel der Priifungsgebithr auf die Mitglieder der
Priifungskommission zu drei Teilen und auf den Fahrpriifer zu zwei Teilen aufzuteilen. Das verbleibende
Zehntel ist zur Abdeckung des durch die Abhaltung der Priifung entstandenen sonstigen besonderen
Verwaltungsaufwandes zu verwenden. Im Falle einer Anrechnung gemidfl § 11 Abs.5 oder im
Wiederholungsfall bei bereits bestandener Priifung gemidl §7 Abs.3 sind die neun Zehntel der
Priifungsgebiihr nur auf die Mitglieder der Priifungskommission zu drei Teilen aufzuteilen.

(4) Eine bereits entrichtete Priifungsgebiihr ist dem Priifungswerber vom Landeshauptmann zur
Ginze zu erstatten, wenn dieser

1. spitestens fiinf Tage vor dem Priifungstermin schriftlich mitteilt, vom Priifungstermin
zuriickzutreten, oder

2. nachweist, dass er an der termingemillen Ablegung der Priifung ohne sein Verschulden
verhindert war.

Die Tage des Postlaufes sind nicht einzuberechnen.
(5) Wird der Priifungstermin ohne fristgerechten Riicktritt (Abs.4 Z 1) oder Nachweis der

unverschuldeten Verhinderung (Abs. 4 Z 2) nicht wahrgenommen, ist die Priifungsgebiihr jedenfalls zu
entrichten.

(6) Werden Teilpriifungen gemil3 § 11 anerkannt oder nicht bestandene Priifungsteile wiederholt, so
ist ein Zehntel der Priifungsgebiihr zur Abdeckung des durch die Abhaltung der Priifung entstandenen
sonstigen besonderen Verwaltungsaufwandes zu verwenden. Die restlichen neun Zehntel sind um
folgende Prozentsitze zu kiirzen:

10 % bei bereits abgelegter Priifung gemill § 7 Abs. 1 Z 1
10 % bei bereits abgelegter Priifung geméll § 7 Abs. 1 Z2
40 % bei bereits abgelegter Priifung gemill § 7 Abs. 1 Z 3
40 % bei bereits abgelegter Priifung gemif3 § 7 Abs. 3
Anrechnung

§ 11. (1) Die durch eine Bescheinigung gemil § 11 Abs. 2 Z 1 BZP-VO, BGBI. Nr. 889/1994, in der
jeweils geltenden Fassung, nachgewiesene fachliche Eignung (Befihigungsnachweis) fiir den
Personenkraftverkehr ersetzt folgende Sachgebiete der Priifung:

2.aund c der Anlage 1.

(2) Die durch eine Bescheinigung gemdB § 11 Abs.2 BZGU-VO, BGBI. Nr. 221/1994, in der
jeweils geltenden Fassung, nachgewiesene fachliche Eignung (Befdhigungsnachweis) fiir den
Giiterkraftverkehr ersetzen folgende Sachgebiete der Priifung:

2.aund b der Anlage 1.

(3) Bei Lenkern im Giiterkraftverkehr, die ihre Tétigkeit auf den Personenkraftverkehr ausweiten
oder dndern, und eine Grundqualifikation fiir den Giiterkraftverkehr besitzen, oder bei Lenkern im
Personenkraftverkehr, die ihre Téatigkeit auf den Giiterkraftverkehr ausweiten oder dndern und eine
Grundqualifikation fiir den Personenkraftverkehr besitzen, ersetzt die Bescheinigung gemifl § 8 Abs. 2
folgende Sachgebiete der Priifung:

l.abis ¢, 2.a und 3.a bis f der Anlage 1.
Die praktische Fahrpriifung ist jedoch vollstindig abzulegen.
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(4) Die abgelegte Lehrabschlusspriifung gemad der Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin -
Ausbildungsordnung, BGBI. IT Nr. 190/2007, ersetzt die theoretische Priifung gemifl § 7 Abs. 1.

(5) Die gemidfl § 11 Abs. 4a Fithrerscheingesetz, BGBI. I Nr. 120/1997, in der Fassung BGBI. I
Nr. 31/2008, abgelegte Fahrpriifung ersetzt die praktische Fahrpriifung gemal3 § 7 Abs. 3.

3.Teil
Weiterbildung

§ 12. (1) Durch die Weiterbildung sind sdmtliche der in Anlage 1 fiir die jeweilige
Fiihrerscheinklasse bestimmten Sachgebiete im Ausmal} der dort ersichtlichen Mindeststundenanzahl zu
vertiefen und zu wiederholen, wobei besondere Betonung auf die Verkehrssicherheit und den
rationelleren Kraftstoffverbrauch zu legen ist. Zusitzlich ist eine Weiterbildung in einem oder mehreren
der in Anlage 1 fiir die jeweilige Fiihrerscheinklasse bestimmten Sachgebieten im Ausmafl von
mindestens sieben Stunden nachzuweisen.

(2) Die Dauer der Weiterbildung hat 35 Stunden innerhalb von 5 Jahren zu betragen, die in
Ausbildungseinheiten von jeweils mindestens sieben Stunden geteilt werden konnen.
Ausbildungseinheiten fiir die Weiterbildung sind von ermichtigten Ausbildungsstitten durchzufiihren.

(3) Die Ausbildungsstitten haben tiber die Weiterbildung eine Bescheinigung nach dem Muster der
Anlage 3 auszustellen.

Ermiichtigung von Ausbildungsstétten

§ 13. (1) Eine Ermichtigung ist zu erteilen, wenn die antragstellende Ausbildungsstitte im Hinblick
auf die zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten iiber ausreichendes und qualifiziertes Lehrpersonal
(Abs. 3), geeignete Schulungsrdume und Lehrmittel verfiigt.

(2) Dem schriftlichen Antrag auf Zulassung als Ausbildungsstitte fiir die Weiterbildung sind
folgende Unterlagen beizufiigen:

1. ein Ausbildungsprogramm, in dem die zu unterrichtenden Sachgebiete gemil3 Anlage 1 sowie die
geplante Durchfiihrung und die Unterrichtsmethoden néher darzustellen sind;

2. Angaben iiber die Anzahl, die Qualifikation und die Titigkeitsbereiche der Ausbilder,
einschlieBlich der Angaben zu den gemall Abs. 3 erforderlichen Kriterien sowie der Darstellung
ihrer didaktischen und padagogischen Kenntnisse;

3. Angaben zu den Unterrichtsorten, zum Lehrmaterial, zu den fiir die praktische Ausbildung
bereitgestellten Unterrichtsmitteln und zu den eingesetzten Ausbildungsfahrzeugen;

4. voraussichtliche Kursgrofe und
5. die Darlegung eines Qualitdtssicherungssystems, das betrieben wird, um die Vermittlung der
Inhalte und die Erreichung der Ziele der Weiterbildung zu gewihrleisten.
(3) Als Ausbilder diirfen eingesetzt werden:

1. Vortragende im Rahmen der Ausbildung fiir den Lehrberuf Berufskraftfahrer gemifl der
Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin-Ausbildungsordnung, BGBI. II Nr. 190/2007, in der
jeweils geltenden Fassung;

2. Fahrschullehrer fiir die Klasse C oder D gemal § 116 KFG 1967;
3. Fahrlehrer fiir die Klasse C oder D gemil § 117 KFG 1967 oder

4. Personen, die ausreichende Kenntnisse in wenigstens einem der gemidll der Anlage 1
vorgeschriebenen Sachgebiete auf Grund einer einschligigen Ausbildung oder auf Grund
gleichwertiger Erfahrungen aus der Praxis nachweisen konnen.

4.Teil
Nachweise und Schlussbestimmungen

Fahrerqualifizierungsnachweis
§ 14. (1) Die  Fihrerscheinbehorde  hat  zur  entsprechenden  Fiihrerscheinklasse  als
Fahrerqualifizierungsnachweis im Fiihrerschein den Zahlencode ,,95* einzutragen, wenn
1. eine Bescheinigung gemif § 8 Abs. 2 vorgelegt wird oder

2. Bescheinigungen gemifl § 12 Abs. 3 vorgelegt werden, mit denen Ausbildungseinheiten iiber
eine Weiterbildung von insgesamt 35 Stunden innerhalb der letzten 5 Jahre nachgewiesen
werden.
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(2) Fiir Lenker gemiB § 19 Abs. 1 Z 2 Giiterbeforderungsgesetz ist von der fiir die Ausstellung einer
Fahrerbescheinigung gemil3 Artikel 3 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 881/92 zustidndigen Behorde als
Fahrerqualifizierungsnachweis eine Eintragung des harmonisierten Gemeinschaftscodes ,,95. Kraftfahrer,
der Inhaber eines Befidhigungsnachweises ist und die Befihigungspflicht gemifl Artikel 3 bis zum ...
erfiillt.” auf der Fahrerbescheinigung vorzunehmen, wenn

1. eine Bescheinigung gemif} § 8 Abs. 2 vorgelegt wird oder

2. Bescheinigungen gemifl § 12 Abs. 3 vorgelegt werden, mit denen Ausbildungseinheiten iiber
eine Weiterbildung von insgesamt 35 Stunden innerhalb der letzten 5 Jahre nachgewiesen
werden.

(3) Die Behorde hat fiir Lenker gemil3 § 14a Abs. 1 Z 2 Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 und
§ 44a Abs. 1 Z 2 Kraftfahrliniengesetz einen Fahrerqualifizierungsnachweis nach dem Muster der
Anlage 4 fiir eine Giiltigkeitsdauer von fiinf Jahren auszustellen, wenn
1. eine Bescheinigung gemif § 8 Abs. 2 vorgelegt wird oder
2. Bescheinigungen gemifl § 12 Abs. 3 vorgelegt werden, mit denen Ausbildungseinheiten iiber
eine Weiterbildung von insgesamt 35 Stunden innerhalb der letzten 5 Jahre nachgewiesen
werden.

Bezugnahme auf Richtlinien und Verweisungen

§ 15. Durch diese Verordnung wird die Richtlinie 2003/59/EG, des Europdischen Parlaments und
des Rates vom 15.07.2003 iiber die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter
Kraftfahrzeuge fiir den Giiter- oder Personenkraftverkehr und zur Anderung der Verordnung (EWG)
Nr. 3820/85 des Rates und der Richtlinie 91/439/EWG des Rates sowie zur Authebung der
Richtlinie 76/914/EWG des Rates, ABL Nr. L 226 vom 10.09.2003, S. 4, zuletzt gedndert durch die
Richtlinie 2004/66/EG vom 26.04.2004, ABI1. Nr. L 168 vom 01.05.2004, S. 35, in 6sterreichisches Recht
umgesetzt.

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EWG) Nr. 881/92 verwiesen wird, ist die
Verordnung (EWG) Nr.881/92 des Rates vom 26.Midrz 1992 iiber den Zugang zum
Giterkraftverkehrsmarkt in der Gemeinschaft fiir Beforderungen aus oder nach einem Mitgliedstaat oder
durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten, ABL. L 95 vom 9.4.1992, S.1, geidndert durch die
Verordnung (EG) Nr. 484/2002 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 1.3.2002, ABIL. L 76
vom 19.3.2002, S.1, die Beitrittsakte Osterreichs, Finnlands und Schwedens (angepasst durch den
Beschluss 95/1/EG, Euratom, EGKS des Rates, ABL. L 1 vom 1.1.1995, S. 1) ABIL. C 241 vom 29.8.1994,
S.21, und die Akte iiber die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik
Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der
Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die
Anpassungen der die Europidische Union begriindenden Vertrige, ABI. L 236 vom 23.9.2003, S. 33,
anzuwenden.

Faymann
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Anlage 1

Anlage 1

Sachgebiete der Priifung

fiir die Weiterbildung
(§12) nachzuweisende
Mindestanzahl von
Stunden

1. Verbesserung des rationellen Fahrverhaltens auf der Grundlage der

Sicherheitsregeln

a) Kenntnis der Eigenschaften der kinematischen Kette fiir eine optimierte
Nutzung
Drehmomentkurven, Leistungskurven, spezifische Verbrauchskurven
eines Motors, optimaler Nutzungsbereich des Drehzahlmessers. optimaler
Drehzahlbereich beim Schalten.

b) Kenntnis der technischen Merkmale und der Funktionsweise der
Sicherheitsausstattung, um das Fahrzeug zu beherrschen. seinen
Verschleid moglichst gering zu halten und Fehlfunktionen vorzubeugen.
Besonderheiten  der  Zweikreisbremsanlage  mit  pneumatischer
Ubertragungseinrichtung, Grenzen des Einsatzes der Bremsanlagen und
der Dauerbremsanlage, kombinierter Einsatz von Brems- und
Dauverbremsanlage. bestes Verhiltnis zwischen Geschwindigkeit und
Getriebeiibersetzung. Einsatz der Trégheit des Fahrzeugs, Einsatz der
Bremsanlagen im Gefélle. Verhalten bei Defekten.

¢) Fahigkeit zur Optimierung des Kraftstoffverbrauchs

Optimierung des Kraftstoffverbrauchs durch Anwendung der Kenntnisse
gemiB den Nummern Z 1 lit. aund Z 1 1it. b.

Fiihrerscheinklassen C und C1

d) Fihigkeit zur Gewdhrleistung der Sicherheit der Ladung unter Anwendung

der Sicherheitsvorschriften und durch richtige Benutzung des Fahrzeugs.
Bei der Falrt auf das Falwzeng wukende Kridifte. Einsatz der
Getriebeiibersetzung entsprechend der Belastung des Fahrzeugs und dem
Fahrbahnprofil, Berechnung der Nutzlast eines Falizeugs oder einer
Faluzeugkombination, Berechnung des Nutzvolumens, Verteilung der
Ladung., Auswirkungen der Uberladung auf die Achse, Fahrzeugstabilitiit
und Schwerpunkt, Arten von Verpackungen und Lasttragern.
Wichtigste Kategorien von Giitern, bei denen eine Ladungssicherung
erforderlich ist, Feststell- und Verzuirtechniken, Verwendung der
Zurrgurte,  Uberpritfung  der  Haltevorrichtungen,  Einsatz  des
Umschlaggerits, Abdecken mit einer Plane und Entfernen der Plane.

L

Fithrerscheinklasse D

¢) Fahigkeit zir Gewihrleistung der Sicherheit und des Komforts der
Fahrgiiste
Richtige Einschidtzung der Lings- und Seitwirtsbewegungen des
Faluzeugs, riicksichtsvolles Verkehrsverhalten, Positionierung auf der
Falubahn, sanftes Abbremsen, Beachtung der Uberhinge, Nutzung
spezifischer Infrastrukturen (6ffentliche Verkehrsflichen. bestimmten
Verkehrsteilnehmern  vorbehaltene  Verkehrswege),  angemessene
Prioritdtensetzung im Hinblick auf die sichere Steuerung des Fahrzeugs
und die Erfiilllung anderer dem Fahrer obliegenden Aufgaben, Umgang mit
den Fahrgdsten, Besonderheiten der Beftrderung bestimmter
Fahrgastgruppen (Behinderte, Kinder).

f) Fahigkeit zur Gewihrleistung der Sicherheit der Ladung unter Anwendung
der Sicherheitsvorschriften und durch richtige Benutzung des Fahrzeugs.
Bei der Fahrt auf das Falwzeng wirtkende Krdfte. Einsatz der
Getriebeiibersetzung entsprechend der Belasmung des Fahrzeugs und dem
Fahrbahnprofil, Berechnung der Nutzlast eines Faluzeugs oder einer
Faluzeugkombination, Verteilung der Ladung, Auswirkungen der
Uberladung auf die Achse, Fahrzeugstabilitit und Schwerpunkt.

h




2. Anwendung der Vorschriften

a) Kenntnis der sozialrechtlichen Rahmenbedingungen und Vorschriften fiir 4
den Kraftverkehr
Hochstzuldssige Arbeitszeiten in der Verkehrsbranche: Grundsitze,
Anwendung und Auswirkungen der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85
und (EWG) Nr. 3821/85 und (EG Nr. 561/2006: Sanktionen fiir den Fall,
dass der Fahrtenschreiber oder das Kontrollgerdt nicht bemutzt. falsch
benutzt oder verfilscht wird: Kenntnis der sozialrechtlichen
Rahmenbedingungen fiir den Kraftverkehr: Rechte und Pflichten der
Kraftfahrer im Bereich der Grundqualifikation und der Weiterbildung.
Fithrerscheinklassen C, C +E. C1.C1 + E 1
b) Kenntnis der Vorschriften fiir den Giiterkraftverkehr
Beforderungsgenehmigungen.  Verpflichtungen im  Rahmen  der
Mustervertrige fir die Giiterbeforderung, Erstellen  von
Beforderungsdokumenten, Genehmigungen im internationalen Verkehr,
Verpflichtungen im Rahmen des CMR (Ubereinkommen iiber den
Beforderungsvertrag im internationalen StraBengiiterverkehr). Erstellen
des internationalen  Frachtbriefs, Uberschreiten der  Grenzen,
Verkeluskommissiondre, besondere Begleitdokumente fiir die Giiter.
Fithrerscheinklassen Dund D + E 1
¢) Kenntnis der Vorschriften fiir den Personenkraftverkehr
Beforderung bestimmter Personengruppen, Sicherheitsausstattung  in
Bussen, Sicherheitsgurte, Beladen des Fahrzeugs.
3. Gesundheit, Verkehrs- und Umweltsicherheit, Dienstleistung, Logistik
3

a) Sensibilisierung in Bezug auf Risiken des Straflenverkehrs und
Arbeitsunfille
Typologie der Arbeitsunfille in der Verkehrsbranche,
Verkehrsunfallstatistiken, Beteiligung von Lastkraftwagen/Omnibussen,
menschliche. materielle und finanzielle Auswirkungen.

b) Fahigkeit, der Kriminalitit und der Schleusung illegaler Einwanderer
vorzubeugen
Allgemeine Information, Folgen fiir die Fahrer, Vorbeugungsmafnahmen,
Checkliste fiir Uberpriifungen, Rechtsvorschriften betreffend die
Verantwortung der Kraftverkehrsunternehmer.

¢) Fahigkeit. Gesundheitsschiden vorzubeugen
Grundsitze der Ergonomie: gesundheitsbedenkliche Bewegungen und
Haltungen, physische Kondition. Ubungen fiir den Umgang mit Lasten,
individueller Schutz.

d) Sensibilisierung fiir die Bedeutung einer guten korperlichen und geistigen
Verfassung
Grundsitze einer gesunden und ausgewogenen Erndhiung. Auswirkungen
von Alkohol, Arzneimitteln oder jedem Stoff, der eine Anderung des
Verhaltens bewirken kann, Symptome, Ursachen, Auswirkungen von
Miidigkeit wund Stress, grundlegende Rolle des Zyklus von
Aktivitat/Ruhezeit.

e) Fihigkeit zu richtiger Einschitzung der Lage bei Notfillen
Verhalten in Notfillen: Einschitzung der Lage, Vermeidung von
Nachfolgeunfillen. Verstindigung der Hilfskrdfiee Bergung von
Verletzten und Leistung erster Hilfe, Reaktion bei Brand, Evakuierung der
Mitfahrer des LKW bzw. der Fahrgiiste des Ommnibusses, Gewihrleistung
der Sicherheit aller Fahrgéste. Vorgehen bei Gewalttaten. Grundprinzipien
fiir die Erstellung der einvernehmlichen Unfallmeldung.

f) Fiahigkeit zu einem Verhalten, das zu einem positiven Image des
Unternehmens beitrégt
Verhalten des Fahrers und Ansehen des Unternehmens: Bedeutung der
Qualitit der Leistung des Fahrers fiir das Unternehmen, unterschiedliche
Rollen des Fahrers. unterschiedliche Gesprichspartner des Fahrers,
Wartung des Fahrzeugs, Arbeitsorganisation, kommerzielle und
finanzielle Konsequenzen eines Rechtsstreits.




Fiihrerscheinklassen C, C+E, C1.C1 +E

g) Kenntnis des wirtschaftlichen Umfelds des Giiterkraftverkehrs und der
Marktordnung
Kraftverkehr im Verhiltnis zu bestimmten Verkehrsmitteln (Wettbewerb,
Verlader) unterschiedliche Tétigkeiten im Kraftverkehr (gewerblicher
Giiterverkehr, Werkverkehr, Transporthilfstitigkeiten), Organisation der
wichtigsten Arten von Verkehrsunternehmen oder
Transporthilfstitigkeiten, unterschiedliche Spezialisierungen (Tankwagen,
temperaturgefithrte Transporte usw.), Weiterentwicklung der Branche
(Diversifizierung des Leistungsangebots, Huckepackverkehr,
Subunternehmer usw.).

Fithrerscheinklassen Dund D + E

h) Kenntnis des wirtschaftlichen Umfelds des Personenkraftverkehrs und der
Marktordnung
Personenkraftverkehr im Verhéltnis zu den verschiedenen Verkehrsmitteln
zur Beftrderung von  Personmen (Bahn.  Personenkraftwagen).
unterschiedliche Tétigkeiten im Personenkraftverkehr. Uberschreiten der
Grenzen (internationaler Personenkraftverkehr), Organisation der
wichtigsten Arten von Personenkraftverkehrsunternehmen.




Anlage 2
Prifungszeugnis und Bescheinigung gemaf § 8 Abs. 2 GWB

{Behirde)

Priffungskommission zur Feststellung der Grundqualifikation nach § 19a Abs. 1 Giterbefdrderungsgesetz 1995,
BGEI. Nr. 593/1995, oder § 14b Abs. 1 Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996, BGBI.Nr. 112, oder § 44b Abs. 1
Kraftfahrliniengesetz, BGBI. | Nr. 203/1999, jeweils in der Fassung BGBI | Nr. 153/2006.

Geschaftszahl:
Prifungszeugnis und Bescheinigung
Frau/Hermr
({Titel, Vor- und Familienname)
geboren am in hat sich
am der

Priifung zur Erlangung der Grundqualifikation

fiir den Giiterkraftverkehr / Personenkraftverkehr*!
gemal § 19a Abs. 1 GiitbefG / § 14b Abs. 1 GelverkG / § 44b Abs. 1 KAG"
unterzogen und diese Prifung
bestanden.

Es wird hiermit die Grundqualifikation gemalt Artikel 3 der Richtlinie 2003/59/EG des Europiischen Parlaments
und des Rates vom 15.07.2003 aber die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter

Kraftfahrzeuge fir den Giiter- oder Personenkraftverkehr, ABI. L 226 vom 10.09.2003, S. 4 in der Fassung der
Richtlinie 2004/66/EG des Rates vom 26.04.2004, ABI. L 168 vom 01.05.2004, S. 4, bescheinigt.

Ausstellungsort, Datum

Die Prafungskommission
Prifungskommissare: Vorsitzender

LS.

) Nichtzutreffendes streichen



Anlage 3

Bescheinigung tber eine Weiterbildung gemal § 12 Abs. 3 GWB

Ausbildungsstatte:

Bescheinigung uber eine Weiterbildung

gemiR § 19b GiitbefG / § 14c GelverkG / § 44c KfIG” iVm § 12 GWB

Frau/Herr

(Titel, Wor- und Familienname)

geboren am in hat am

eine Weiterbildung in nachstehenden Sachgebieten fiir den Giiterkraftverkehr / Personenkraftverkehr*

gemal § 19b GutbefG / 14c GelverkG / § 44c¢ KAG iVm § 12 GWB absolviert:

Sachgebiet

Stunden

1.a) Kenntnis der Eigenschaften der kinematischen Kette fiir eine optimierte Nutzung

b) Kenntnis der technischen Merkmale und der Funktionsweise der Sicherheitsausstattung, um das Fahrzeug zu
beherrschen, seinen Verschleil méglichst gering zu halten und Fehlfunktionen vorzubeugen

1.¢) Fihigkeit zur Optimierung des Kraftstoffverbrauchs

1.d) Fahigkeit zur Gewihrleistung der Sicherheit der Ladung unter Anwendung der Sicherheitsvorschriften und
durch richtige Benutzung des Fahrzeugs (fiir Fithrerscheinklasse C und C1)

1.¢) Fihigkeit zur Gewihrleistung der Sicherheit und des Komforts der Fahrgiiste (fiir Filhrerscheinklasse D)

f) Fahigkeit zur Gewihrleistung der Sicherheit der Ladung unter Anwendung der Sicherheitsvorschriften und
durch richtige Benutzung des Fahrzeugs (fiir Fiihrerscheinklasse D)

2.a) Kenntnis der sozialrechtlichen Rahmenbedingungen und Vorschriften fiir den Kraftverkehr

2.b) Kenntnis der Vorschriften fiir den Giiterkraftverkehr (fiir Fithrerscheinklasse C und C1)

2.¢) Kenntnis der Vorschriften fiir den Personenkraftverkehr (fiir Filhrerscheinklasse D)

3.a) Sensibilisierung in Bezug auf Risiken des StraBenverkehrs und Arbeitsunfille
b} Fihigkeit, der Kriminalitit und der Schleusung illegaler Einwanderer vorzubeugen
¢) Fahigkeit, Gesundheitsschéiden vorzubeugen
d) Sensibilisierung fiir die Bedeutung einer guten kdrperlichen und geistigen Verfassung
¢) Fihigkeit zu richtiger Einschétzung der Lage bei Notfillen

f) Fiahigkeit zu einem Verhalten, das zu einem positiven Image des Unternchmens beitréigt

3.g) Kenntnis des wirtschaftlichen Umfelds des Giiterkraftverkehrs und der Marktordnung (fiir Fiihrerscheinklasse
Cund C1)

3.h) Kenntnis des wirtschaftlichen TUmfelds des Personenkraftverkehrs und der Marktordnung (fiir
Fiihrerscheinklasse D)

Ausstellungsort, Datum

(Ausbildungsstatte, Unterschrift)

* Nichtzutreffendes streichen




Anlage 4
Fahrerqualifizierungsnachweis gemal3 § 14 Abs. 3 GWB

{Behorde)

Geschaftszahl:

Fahrerqualifizierungsnachweis

Gemalk § 14 Abs. 3 Grundausbildungs- und Weiterbildungsverordnung — Berufskraftfahrer - GWE,
BGBI. Il Nr. xxx/2007, wird hiermit bescheinigt, dass

Frau/Herr

{Titel, Vor- und Familienname)

Geburtsdatum. -ort:

Staatsangeharigkeit:

Mummer der Sczialversicherung:

Art und Mummer des Ausweises:

ausgestellt am:

in:

Mummer des Fahrerscheins:

ausgestellt am: glltig bis:

in:

mit den vorgelegten Bescheinigungen den Machweis Gber die Grundqualifikation / Weiterl:nill:lung’-' im
Personankraftverkehr entsprechend Art. 10 Abs. 3 lit. b der Richilinie 2003/59/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 15.07.2003 dber die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer
bestimmter Kraftfahrzeuge for den Guter- oder Personenkraftverkehr und zur Anderung der
Werordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und der Richtlinie 91/439%/EWG des Rates sowie zur
Aufhebung der Richtlinie T6/914/EWG des Rates, ABIL L 226 vom 10.09.2003, 5. 4, geandert durch
die Richtlinie 2004/66/EG des Rates vom 26.04. 2004, ABL Nr. L 168 vom 01.05.2004, 5. 35,

bis zum erbracht hat.

Ausstellungsort, Datum zustandige Beharde:

L.5.

*} Michsmoiresfendes sireichen



	merkblatt-fahrerqualifizierung.pdf
	Fahrerqualifizierungsnachweis BGBL I Nr153-2006  GübefG-GVG.pdf
	Grundaus- und WeiterbildungsVO II 139-2008.pdf

